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Sprunginnovationen im Mobilitätsbereich

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Deutschland ist sowohl Logistikweltmeister als auch Innovationsstandort 
(https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Gueterverkehr-Logistik/Logisti
kstandort-Deutschland/logistikstandort-deutschland.html). Mithilfe neuer 
Technologien haben deutsche Unternehmen und Einzelpersonen seit Ende des 
19. Jahrhunderts die Mobilität vorangebracht und teils neu erfunden. Der 
Mehrwert für die Mobilitätsmöglichkeiten des Einzelnen und für die Volks-
wirtschaft sind bis heute enorm. Auch heute bietet der Mobilitätsbereich viele 
Möglichkeiten für Sprunginnovationen, um unser Leben zu verändern. Neben 
den drei großen Themen Dekarbonisierung, Automatisierung und Digitalisie-
rung bieten die bestehenden sowie mögliche neue Verkehrsträger Entfaltungs-
raum. Der Bundesregierung ist die besondere Bedeutung der Mobilität und 
ihres Potenzials bekannt, daher fördert sie in verschiedenster Form Innovatio-
nen in diesem Bereich und hat durch Gründung der SprinD GmbH eine 
Bundesagentur speziell für Sprunginnovationen umgesetzt.

 1. Welches Potenzial sieht die Bundesregierung durch Sprunginnovationen 
im Mobilitätsbereich, insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaft-
lichen Wertschöpfung, der Nachhaltigkeit und der langfristigen Stärkung 
des Standortes Deutschland?

Mobilität ist eines der zentralen Entwicklungsfelder, in denen die gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft be-
antwortet werden müssen. Die Schaffung und Entwicklung neuer Märkte oder 
die Weiterentwicklung bestehender Märkte sind von besonderer Bedeutung, um 
diesen zu begegnen. Sprunginnovationen bieten nach Auffassung der Bundes-
regierung hierfür ein großes Potential.

 2. Wie viele potenzielle Sprunginnovationen im Mobilitätsbereich fördert 
die Bundesregierung aktuell, und in welcher Form, sowie in welchem 
Ausmaß (bitte aufschlüsseln)?
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 3. Wie viele dieser Projekte entfallen auf welche Bundesministerien, nach-
geordneten Behörden und bundeseigenen Unternehmen (bitte nach 
Bundesministerien aufschlüsseln)?

 4. Wie hoch ist die finanzielle Förderung je Bundesministerium, nachgeord-
neter Behörde und bundeseigenem Unternehmen für Sprunginnovationen 
im Mobilitätsbereich bisher in den letzten vier Haushaltsjahren (bitte 
nach Projekt, Zuständigkeit sowie zugesagten und bisher ausgezahlten 
Mitteln aufschlüsseln)?

Die Fragen 2 bis 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die Anlage verwiesen.

 5. Mit welchen anderen Maßnahmen fördert die Bundesregierung Sprung-
innovationen im Mobilitätsbereich (bitte nach Maßnahmen und betroffe-
nen Projekten aufschlüsseln)?

Neben der Forschungsförderung liefern Vernetzungsformate wie Konferenzen 
oder Start-up Pitches, Innovationswettbewerbe oder Plattformen wie der 
DLR.InnovationHub Möglichkeiten eines interdisziplinären Austausches und 
Sichtbarkeit von Ideen mit „Sprunginnovationspotenzial“.

 6. In welcher Form werden Start-ups bei der Förderung von Sprunginno-
vationen im Mobilitätsbereich eingebunden?

Start-ups haben die Möglichkeit, sich an den Förderprogrammen der Bundes-
regierung, ggf. als Projektpartner eines Konsortiums, zu beteiligen. Bei geeig-
neten Förderprogrammen wird eine Start-up- oder KMU-Beteiligung besonders 
berücksichtigt. Auch eigens entwickelte Ausgründungsstrategien dienen der 
Start-up-Förderung.

 7. Wie ist die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen und Hochschulen insbesondere bei möglichen Ausgründungen im 
Mobilitätsbereich aufgestellt?

Ausgründungen sind ein wesentlicher Teil des Technologietransfers, welcher 
durch institutionelle Förderungen außeruniversitärer Einrichtungen und Pro-
jektförderung auch bei Hochschulen oder spezielle Ausgründungsförderpro-
gramme eine breite Unterstützung erfährt. Der Themenbereich Mobilität spielt 
hierbei eine besondere Rolle.

 8. Wie viele der Projekte im Sinne der Frage 2 entfallen auf die SprinD 
GmbH?

Bisher werden von der Agentur für Sprunginnovationen SprinD GmbH keine 
Projekte aus dem Bereich Mobilität gefördert.

 9. Wie viele Projektideen im Mobilitätsbereich wurden bei der SprinD 
GmbH bisher eingereicht?
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10. Mit welchen Maßnahmen fördert die SprinD GmbH Sprunginnovationen 
im Mobilitätsbereich bisher?

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Bisher wurden im Bereich „Transport und Logistik“ 76 Ideen bei der Agentur 
für Sprunginnovationen SprinD GmbH eingereicht, der Bereich „Mobilität“ 
wird nicht getrennt erfasst.

11. Welche Anforderungen stellt die SprinD GmbH an förderfähige Ideen 
bzw. Initiativen im Mobilitätsbereich?

Die Agentur für Sprunginnovationen SprinD GmbH stellt an förderfähige Ideen 
aus dem Mobilitätsbereich die gleichen Anforderungen wie an alle anderen 
Ideen. Das bedeutet, dass förderfähige Ideen nicht gegen definierte Ausschluss-
kriterien verstoßen dürfen (z. B. keine militärische Forschung, Finanzierbarkeit, 
keine Rechtsverletzung, Forschungsprojekt) sowie auf der Schnittstelle von 
Forschung und Wirtschaft positioniert, ausreichend radikal (vs. inkrementell) 
und realistisch umsetzbar sein müssen. Zudem müssen sie Veränderungspoten-
zial von Produkt- und Dienstleitungsmärkten aufweisen, hohen gesamtwirt-
schaftlichen und sozialen Nutzen stiften, sowie einen Beitrag zu den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten. Ebenso müssen geeig-
nete personelle Ressourcen für die Umsetzung der Idee verfügbar sein.

12. Welche Förderprojekte für Sprunginnovationen im Mobilitätsbereich 
sind bisher abgeschlossen worden, und welche Schlüsse zieht die 
Bundesregierung daraus im Hinblick auf die bisherige Förderpolitik?

13. Plant die Bundesregierung Änderungen bezüglich der Förderung von 
Sprunginnovationen im Mobilitätsbereich, und wenn ja, in welcher 
Form, und bis wann?

14. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung bezüglich ihrer Förderung 
von Sprunginnovationen im Mobilitätsbereich, insbesondere im Hinblick 
auf Finanzierung, Erkennung und Auswahl von Projekten?

Die Fragen 12 bis 14 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Innovative Förderprogramme und Initiativen im Bereich der Mobilität messen 
disruptiven Innovationen bzw. Sprunginnovationen in der Regel eine hohe 
Bedeutung bei. Diesem Ansatz ist inhärent, dass eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung von Maßnahmen erforderlich ist, um der Komplexität und hohen 
Dynamik von disruptiven Innovationen im Bereich der Mobilität gerecht zu 
werden. Die Grundlage für eine systematische Weiterentwicklung von Maßnah-
men stellen zumeist interne Erfolgskontrollen, externe Evaluationen nach § 7 
der Bundeshaushaltsordnung und die Verankerung einer Begleitforschung dar. 
Die Weiterentwicklung von Maßnahmen steht im engen Zusammenhang mit 
der Auswahl von Projekten, u. a. eine stärkere Einbindung besonders innovati-
ver Akteure wie Start-ups, Identifizierung neuer Themen- oder Förderschwer-
punkte und die Anpassung von Fördermodalitäten. Diesbezüglich findet auch 
eine intensive Auseinandersetzung mit Förder- und Finanzierungsbedarfen 
statt.
Im Übrigen wird hinsichtlich der bisher abgeschlossenen Förderprojekte auf die 
Anlage verwiesen.
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